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AGB / Veranstaltungsbedingungen 
 

Tanz am Ufer 2026 
 

Diese Veranstaltungsbedingungen gelten für den Besuch von Tanz am Ufer sowie für den Erwerb und die 
Nutzung von Tickets. 
 

1. Veranstalter 

GWR-March 
Chrüzwies 2 
8852 Altendorf 
Schweiz 
E-Mail: info@gwr-march.ch 

2. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den 
Ticketkauf sowie für den Besuch der Veranstaltung Tanz am 
Ufer 2026. 
Mit dem Erwerb eines Tickets sowie mit dem Betreten des 
Veranstaltungsgeländes anerkennen die Besuchenden diese 
AGB. 
Der Ticketverkauf erfolgt ausschliesslich über Eventfrog 
sowie gegebenenfalls über die Abendkasse. Soweit Tickets 
über Eventfrog bezogen werden, erfolgt der Verkauf oder die 
Vermittlung über die entsprechende Plattform im Namen 
oder im Auftrag des Veranstalters. 

3. Tickets und Weiterverkauf 

Tickets sind nur mit gültiger Bestätigung gültig und 
berechtigen ausschliesslich zum einmaligen Zutritt gemäss 
gebuchter Kategorie und Verfügbarkeit. 

Es können unterschiedliche Ticketkategorien angeboten 
werden, insbesondere Early Bird, Vorverkauf, Standard und 
VIP. Massgebend sind die jeweils publizierten Kategorien, 
Preise, Zeiträume und Konditionen zum Zeitpunkt des Kaufs. 

Der private Weiterverkauf oder die private Weitergabe von 
Tickets ist zulässig. Nicht zulässig sind: 

• der gewerbliche Weiterverkauf; 
• der Verkauf über dem offiziellen Originalpreis; 
• der missbräuchliche, irreführende oder sonst 

unzulässige Weiterverkauf. 

Der Veranstalter behält sich vor, Tickets bei Missbrauch 
oder bei Verdacht auf unzulässigen Weiterverkauf für 
ungültig zu erklären. 

4. Kein allgemeines Rückgabe- oder Widerrufsrecht 

Für Ticketkäufe besteht kein allgemeines Widerrufs-, 
Rückgabe- oder Umtauschrecht. Tickets können 
grundsätzlich weder storniert noch umgetauscht oder 
rückerstattet werden, ausser in den in Ziff. 5 ausdrücklich 
geregelten Fällen. 

5. Änderungen, Absage, Verschiebung und 
Rückerstattung 

Ein Anspruch auf Rückgabe, Umtausch oder Rückerstattung 
besteht grundsätzlich nicht, insbesondere nicht bei: 

• persönlicher Verhinderung; 
• Nichtgefallen; 
• Programmänderungen; 
• Änderungen von Line-up, Auftrittszeiten, 

Rahmenprogramm, Nebenangeboten oder 
Infrastruktur; 

• witterungsbedingten Einschränkungen, sofern die 
Veranstaltung durchgeführt wird. 

Wird die Veranstaltung vor Beginn vollständig abgesagt, wird 
der bezahlte Ticketpreis zurückerstattet. 

Nicht zurückerstattet werden Bearbeitungs-, Vorverkaufs-, 
Zahlungs-, Versand-, Versicherungs- oder sonstige 
Zusatzgebühren, soweit eine Rückerstattung gesetzlich nicht 
zwingend ist oder ausdrücklich zugesichert wurde. 

Wird die Veranstaltung verschoben, behalten bereits 
erworbene Tickets grundsätzlich ihre Gültigkeit für das 
Ersatzdatum. Über allfällige Möglichkeiten einer 
Rückerstattung, Umbuchung oder Gutschrift informiert der 
Veranstalter im konkreten Fall. 

Wird die Veranstaltung nach Beginn abgebrochen, vorzeitig 
beendet oder wesentlich eingeschränkt, besteht 
grundsätzlich kein Anspruch auf vollständige oder teilweise 
Rückerstattung. Der Veranstalter kann freiwillig eine 
abweichende Regelung treffen. 

Rückerstattungen erfolgen ausschliesslich über den vom 
Veranstalter bezeichneten Vertriebskanal oder die vom 
Veranstalter bezeichnete Stelle. 

Zwingende gesetzliche Ansprüche bleiben vorbehalten. 

6. Programm, Zeiten und Ablauf 

Änderungen des Programms, insbesondere betreffend Line-
up, Auftrittszeiten, Ablauf, Nebenangebote, Infrastruktur oder 
Organisation, bleiben jederzeit vorbehalten. 
Solche Änderungen begründen keinen Anspruch auf 
Rückerstattung oder Schadenersatz, vorbehaltlich Ziff. 5 und 
zwingender gesetzlicher Ansprüche. 

7. Zutritt, Einlass und Hausrecht 

Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur mit gültigem Ticket oder 
gültiger Zugangsberechtigung gestattet. 

Der Veranstalter übt auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände das Hausrecht aus. Den 
Anweisungen des Veranstalters, des Sicherheitspersonals, 
der Helfenden und der beauftragten Dritten ist Folge zu 
leisten. 

Der Veranstalter ist berechtigt, Personen trotz gültigem 
Ticket vom Einlass auszuschliessen oder vom Gelände zu 
verweisen, insbesondere bei: 

• Sicherheitsrisiko; 
• starker Alkoholisierung; 
• aggressivem, belästigendem oder störendem 

Verhalten; 
• Verstoss gegen Weisungen des Personals; 
• Besitz verbotener Gegenstände; 
• Verdacht auf strafbare Handlungen. 

In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 

Taschen- und Effektenkontrollen sind zulässig, soweit sie 
der Sicherheit, Ordnung und dem ordnungsgemässen Ablauf 
der Veranstaltung dienen. 

8. Verbotene Gegenstände 

Das Mitführen oder Einbringen folgender Gegenstände ist 
untersagt: 

• mitgebrachte Speisen und Getränke; 
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• Waffen und waffenähnliche Gegenstände; 
• pyrotechnische Gegenstände und Feuerwerk; 
• gefährliche Gegenstände jeglicher Art; 
• illegale Substanzen; 
• Glasbehälter; 
• sonstige Gegenstände, die Sicherheit, Ordnung 

oder Ablauf der Veranstaltung beeinträchtigen 
können. 

Über weitere zulässige oder unzulässige Gegenstände 
entscheidet der Veranstalter im Einzelfall. 

9. Altersregelung und Jugendschutz 

Der Zutritt zur Veranstaltung ist grundsätzlich offen. 

Personen unter 16 Jahren erhalten nur Zutritt in Begleitung 
einer erziehungsberechtigten oder volljährigen 
Begleitperson. 

Der Ausschank und Verkauf von Alkohol erfolgen gemäss 
geltendem schweizerischem Jugendschutzrecht. Alters- und 
Ausweiskontrollen bleiben jederzeit vorbehalten. 

10. Speisen, Getränke und Drittanbieter 

Auf dem Veranstaltungsgelände können Speisen, Getränke 
oder weitere Leistungen sowohl durch den Veranstalter als 
auch durch externe Anbieter angeboten werden. 
Für Angebote, Preise und Leistungen externer Anbieter sind 
diese im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
grundsätzlich selbst verantwortlich. Der Veranstalter 
übernimmt dafür keine weitergehende Verantwortung, soweit 
gesetzlich zulässig. 
 
Das Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist untersagt. 

 

11. Foto- und Videoaufnahmen 

An der Veranstaltung können Foto-, Ton- und 
Videoaufnahmen erstellt werden. 

Der Veranstalter darf Übersichts-, Stimmungs- und 
Veranstaltungsaufnahmen für die Dokumentation und 
Kommunikation rund um Tanz am Ufer verwenden, 
insbesondere auf der Website, in Social Media, in 
Rückblicken sowie zur Bewerbung künftiger Ausgaben der 
Veranstaltung. 

Wer nicht aufgenommen werden möchte, kann sich nach 
Möglichkeit an das Foto- oder Videoteam oder an den 
Veranstalter vor Ort wenden. 

Bei erkennbaren Einzelaufnahmen oder gezielt 
individualisierenden Aufnahmen einzelner Personen für 
werbliche Zwecke kann der Veranstalter vor der 
Veröffentlichung eine gesonderte Zustimmung einholen. 

12. Haftung 

Der Besuch der Veranstaltung erfolgt grundsätzlich auf 
eigene Verantwortung. 

Der Veranstalter haftet nicht für Verlust, Diebstahl oder 
Beschädigung persönlicher Gegenstände der Besuchenden. 
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch 
unsachgemässes, regelwidriges oder fahrlässiges Verhalten 
von Besuchenden verursacht werden. 
Besondere Vorsicht ist auf dem Veranstaltungsgelände 
geboten, insbesondere im Bereich der Wasserlage, des 
Seeufers, allfälliger Steg- oder Uferbereiche, bei Dunkelheit, 
bei Menschenansammlungen sowie auf Tanz- und 
Bewegungsflächen. 
Das Baden oder Schwimmen im See erfolgt, sofern es vor 
Ort nicht ausdrücklich untersagt ist, ausschliesslich auf 
eigene Verantwortung. Die Nutzung von See-, Ufer-, Steg- 
oder Badebereichen erfolgt ausserhalb des eigentlichen 
Veranstaltungsangebots und auf eigenes Risiko. 
Absperrungen, Signalisationen sowie Anweisungen des 
Veranstalters, des Sicherheitspersonals, allfälliger 
Aufsichtspersonen oder der Behörden sind jederzeit zu 
beachten. 
Die Haftung des Veranstalters für leichte Fahrlässigkeit wird, 
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Vorbehalten 
bleibt die Haftung für vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verursachte Schäden sowie für zwingende gesetzliche 
Haftungstatbestände. 

13. Datenschutz 

Im Rahmen des Ticketkaufs, der Einlasskontrolle, der 
Durchführung der Veranstaltung, der Kommunikation mit 
Besuchenden sowie der Dokumentation und Sicherheit der 
Veranstaltung können Personendaten bearbeitet werden. 

Weitere Informationen zur Bearbeitung personenbezogener 
Daten, insbesondere zu Art, Zweck, Umfang, allfälligen 
Empfängern, eingesetzten Dienstleistern sowie zu den 
Rechten betroffener Personen, finden sich in der 
Datenschutzerklärung auf der Website des Veranstalters. 

Soweit Tickets oder weitere Leistungen über externe 
Plattformen oder Dienstleister bezogen werden, gelten 
ergänzend deren jeweilige Datenschutz- und 
Vertragsbestimmungen. 

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 
Für Streitigkeiten mit Konsumentinnen und Konsumenten 
gelten die zwingenden gesetzlichen Gerichtsstände. 
Im Übrigen ist, soweit gesetzlich zulässig, das Bezirksgericht 
March in 8853 Lachen SZ zuständig. 

15. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder 
teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. 

Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige 
rechtlich zulässige Regelung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. 
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